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Stadt 
Heidelberg 
Heidelberg, den 11.12.2023 

A n f r a g e  N r . :  0 0 9 7 / 2 0 2 3 / F Z   
A n f r a g e  v o n  S t a d t r a t  R o t h f u ß  
A n f r a g e d a t u m :  2 4 . 1 0 . 2 0 2 3  

B e t reff: 

E -Ladestellen Altstadt 

Schriftliche Frage:  

In der Altstadt gibt es keine frei zugänglichen Ladestationen für E-Autos. In den Tiefgara-
gen existieren Lademöglichkeiten, hier ist aber neben den Stromkosten auch die Parkge-
bühr zu entrichten. 

Welche Pläne/Möglichkeiten gibt es für die Altstadt, Ladesäulen im öffentlichen Raum auf-
zustellen? 

Welchen Zeitraum gibt es für die Realisierung? 

Antwort: 

Wie in fast allen anderen Kommunen identifizieren die Anbieter von Ladesäulen potentielle 
Standorte für öffentliche Ladeinfrastruktur und stellen bei der Stadtverwaltung eine An-
frage. Diese werden nach Möglichkeit von der Verwaltung genehmigt. Bisher haben die 
Stadtwerke Heidelberg die überwiegende Zahl der vorhandenen Ladesäulen umgesetzt. In 
der Altstadt herrscht ein besonders hoher Parkdruck sowie allgemeiner Nutzungsdruck 
auf den knappen öffentlichen Raum vor. Dementsprechend schwierig ist die Identifizierung 
geeigneter Standorte. Beim Amt für Mobilität konnte in der zur Verfügung stehenden Zeit 
nur eine Standortanfrage aus den letzten drei Jahren recherchiert werden, die jedoch nicht 
realisierbar war. Nach Auskunft der Stadtwerke Heidelberg sind die Ladestationen in den 
Parkhäusern aktuell nicht vollständig ausgelastet. Dennoch sehen die Stadtwerke weite-
ren Bedarf und planen den Ausbau der Ladestationen in den Parkhäusern und prüfen auch 
zusätzlich verschiedene Standorte im öffentlichen Raum in der Altstadt, für die sie die 
Sondernutzung beantragen werden.  

Die Stadt Heidelberg setzt derzeit den Prozess der Beantragung und Errichtung von Lad-
einfrastruktur neu auf. Auf diese Weise soll der Prozess vereinfacht, standardisiert und 
schneller durchführbar werden. Hierüber wird in den Gemeinderatsgremien voraussicht-
lich im 1. Quartal 2024 informiert. 
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